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Ergänzungsupdate zur Abrechnung der Schweinegrippe bei PKV-Patienten in SH 

 

Als Sonder-Service wurde von uns ein automatisches Online-Update, das auch manuell per 
Internetdownload von unserer Homepage unter www.medisoftware.de im Servicebereich 
heruntergeladen werden kann, zur Verfügung gestellt. 

 

Derzeit wird unsere Hotline durch Nachfragen zur KV Abrechnung der Pandemie-Impfungen bei 
Privatpatienten extrem beansprucht. Leider wurden hierzu von der KV Schleswig-Holstein 
zunächst fehlerhafte/unvollständige Informationsdetails zur Erfassung des spezifischen 
Kostenträgers verbreitet. 
 
In diesem Schreiben finden Sie nun alle relevanten und korrekten Angaben zum weiteren 
Vorgehen: 
 

Ohne Online-Update: 
1. Manuelle Erfassung des Kostenträgers „PKV Schweinegrippe“ 

a. Über TABELLEN-KRANKENKASSEN BEARBEITEN in die Kassenliste Praxis gehen  
 

 
 
 

b. dort am unteren Ende der Liste „NEU“ anklicken 
c. „GESETZLICH“ auswählen 
d. Anschließend den Kostenträger „PKV Schweinegrippe“, wie in der folgenden 

Abbildung dargestellt, aufnehmen: 
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Mit installiertem Online-Update: 
2. Anlegen des Kostenträgers „PKV Schweinegrippe“ 

a. Über TABELLEN-KRANKENKASSEN BEARBEITEN in die Kassenliste Praxis gehen 
und dort am unteren Ende der Liste „Schweinegrippe“ anklicken 

 
Das Programm legt dann den Kostenträger selbstständig neu an. 
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3. Anlegen des Abrechnungsfalls bei einem PKV-Patienten 
Für die Abrechnung der KV-Leistungen bei einem Privatpatienten gehen Sie genauso vor, wie 
bei Eignungsuntersuchungen von Bundeswehr und Zivildienst oder 
Schwangerschaftsabbrüchen nach §218. 
 
Dazu erfassen Sie direkt in der Karteikarte den Befehl KSON und wählen die Krankenkasse 
über die F11-Taste aus der Kassenliste Praxis aus: 

 
 
Die Abrechnung erfolgt dann auf einem SORI. Es brauchen selbstverständlich keine 10,-€ 
Praxisgebühr erhoben werden. 
 

 
 
 
4. Ausnahme für den Kassenabschlag bei ausschließlichen Impfkontakten 
 
Damit keine unnötige Nachfrage nach dem Kassenabschlag erfolgt, erfassen Sie bitte die 
Impfziffer als Ausnahme über HILFE-EBM-KASSENABSCHLAG: 
 
 

 
 

5. Außerhalb des RLV 
 

Ausnahme über HILFE-EBM-RLV hinterlegen und NIE INS RLV anhaken 
 
6. Informationen über die passende Diagnose oder ICD  
 
ist uns bisher nicht bekannt. Die KV will hierzu noch ein Extrafax an die Praxen verschicken. 
 


